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Antrag auf ein Studium im Übergang  

vom Bachelor- in einen Masterstudiengang 
 
 
Grundlage für diesen Antrag ist § 49 Abs. 6 Hochschulgesetz des Landes 
Schleswig-Holstein. 
 
 
Vorname   
 
Nachname   
 
Matrikel-Nr.    
 
 
☐ Erstantrag 
 
Da mein Bachelorabschluss für die Einschreibung bis Ende April (SoSe) bzw. 
Ende Oktober (WiSe) nicht vorliegen wird, beantrage ich eine vorläufige 
Einschreibung in das Masterstudium.  
 
Hochschule / Universität des Bachelorabschlusses: 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
Voraussichtliche Beendigung: ____________________________________ 
 
 
Den Bachelorabschluss werde ich bis spätestens zum 31. August (SoSe) bzw. 
28. Februar (WiSe) nachweisen bzw. einen Folgeantrag einreichen. 
 
 
☐ Folgeantrag 
 
Da der fehlende Abschluss nicht bis zum Semesterende nachgewiesen 
werden kann, stelle ich hiermit einen Folgeantrag. 
 
Voraussichtliche Beendigung: ____________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift nehme ich folgendes zur Kenntnis:  
 
Sollte der Bachelorabschluss nicht nach zwei Semestern nachgewiesen 
werden, wird die vorläufige Einschreibung in den Masterstudiengang 
aufgehoben. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Ort, Datum   Unterschrift 

Kanzleistraße 91 – 93 
24943 Flensburg 
 
Bewerbungshotline 
T +49 461 805-1807 
F +49 461 805-1300 
bewerbungsinfo@hs-
flensburg.de 
 
Flensburg, 01.09.2023 

 


